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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schrift~iche Anfrage der 'Abg. 

Ing. Schwärz,ler und Kollegen vom 11. Juli 1991, 

139'1IAB 

199J -D8- 30 
zu -1Sl)9/J 

, ,~" 

Nr. 1509/J-NR/1991, "Erreichung 'der Bundes~ 

ministerien zum Ortstarif" 

Ihre Fragen, 

"Sind Sie bereit, die Benachteiligung von BUrgern aus 
peripheren Regionen zu beseitigen, indem Sie sich dafUr 
einsetzen, daß die' einzelnen Bundesministerien fUr alle BUrger 
der Republik österreich zum Ortstarif erreichbar sind? 

Wenn ja, bis wann können Sie sich eine Realisierung in den 
einzelnen Bundesministerien vorstellen? 

Werden Sie sich als Bundesm'inister fHr öffentliche Wirtschaft 
und VerkehrdafUr einsetzen, daß diese Forderung in allen 
Ministerien noch im Jahr 1991 realisiert wird? 

Wenn nein zu Frage 3, warum können Sie der Forderung be­
nachteiligter BUrger aus peripheren Regionen nicht nach­
kommen? 

Welche technischen Maßnahmen wären erforderlich, um sicher­
zustellen, daß alle BUrger in österreich grundsätzlich zum 
Ortstarif die Bundesministerienerreichen können? 

Mit welchen Mindereinnahmen mUßte die Post rechnen, wenn bei 
Gesprächen mit den öffentlichen Dienststellen in österreich 
grundsätzlich nur mehr der, Ortstarif zur Anwendung gelangen 

,wUrde?" 

darf ich wie folg~ beantworten: 

Im Rahmen des von der Post eingerichteten "Service 660" ist 

bereits jetzt die Erreichbarkeit der einzelnen Bundes­

ministerien zum Ortstarif aus ganz österreich möglich. 
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Die Uberwiegende Zahl der Bundesministerien macht von dieser 

Möglichkeit auch bereits Gebrauch und hat zum Ortstarif 

erreichbare Auskunftsstellen eingerichtetM Die betreffenden 

Rufnummern sind aus dem Amtlichen Telefonbuch unter der je­

weiligen Eintragung des Bundesministeriums ersichtlich. 

Die Entscheidung Uber einen allfälligen Anschluß an diese 

Einrichtung kann nur vom jeweils zust~ndigen Bundesminister im 

Rahmen seiner Budgethoheit getroffen werden. 

Das VergebUhrungssystem im Rahmen des Service 660 ist fUr die 

Post aufkommensneutral angelegt. Dies bedeutet, daß die Ge­

bUhrendifferenz' zwischen dem Ortstarif und dem der GebUhren­

zone des Anrufers entsprechenden Tarif vom jeweiligen Bundes­

ministerium an die Post zu bezahlen ist. 

Wien, am 

Der 

1991 
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